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DGH Vogtshagen, Ergänzung der Pflasterfläche im Bereich der Terrasse
BEL/SG Bauamt
Pieper TOP:         _________________

Beratungsfolge:
Ö 12.11.2018 Gemeindevertretung Poppendorfzur Beschlussfassung

Sachverhalt/Problemstellung:
Im Bauausschuss der Gemeinde Poppendorf am 17.10.2018 wurde empfohlen, dass die 
Pflasterfläche der Terrasse vom DGH Vogtshagen entsprechend der anliegenden Darstellung 
erweitert wird. In Richtung des Spielplatzes ist eine rollstuhlgerechte Anrampung mit einem einseitigen 
Handlauf herzustellen, da die Besucher in der Regel aus dem Dorf von dieser Seite kommen.
Es sollte das gleiche Pflaster wie bereits vorhanden gewählt werden.

Finanzielle Auswirkungen:
Bei der geplanten Maßnahme handelt es sich um nachträgliche Herstellungskosten für die 
Außenanlagen des DGH Vogtshagen. Die Kostenhöhe ist derzeit nicht bekannt, aber es muss mit ca. 
5.000 € gerechnet werden.
Im Teilhaushalt 2 der Gemeinde Poppendorf stehen auf dem Produktkonto 57300.096000/ 7852200 
aktuell noch 384.733,51 € zur Verfügung. Davon müssen noch die Arbeiten entsprechend der Auflage 
aus der Baugenehmigung zur Problematik Rauchen im Gebäude bezahlt werden. 
Trotzdem stehen ausreichend Finanzmittel zur Verfügung.

Auswirkungen auf Liegenschaftsangelegenheiten:
Gemarkung Vogtshagen, Flur 2, Flurstück 101/12

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Poppendorf beschließt in ihrer Sitzung am 12. November 
2018, die Pflasterfläche am DGH Vogtshagen im Bereich der Terrasse und der Anrampung Richtung 
Spielplatz entsprechend der beigefügten Skizze zu erweitern. Dafür ist ein entsprechendes 
Leistungsverzeichnis durch das Amt Carbäk anzufertigen und im Rahmen der freihändigen Vergabe 
sind drei Firmen zur Angebotsabgabe aufzufordern.
Der Bürgermeister und sein Stellvertreter werden bevollmächtigt, den Zuschlag auf das wirtschaftlich 
günstigste Angebot zu erteilen.

Die Ausführungen unter „Finanzielle Auswirkungen“ sind Bestandteil des Beschlusses.

Anlagen:
Lageplanskizze
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Abstimmungsergebnis:
 
__ Ja - Stimmen __ Nein - Stimmen __ Stimmenthaltung(en)

Sichtvermerk / Datum

i.A._________________ i.A._________________ i.A._________________
Sachbearbeitung Amtsleiter Kenntnisnahme durch Haushalt und Finanzen

i.A._________________
Kenntnisnahme durch Liegenschaftsamt

Hinweis: Die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist Bestandteil der Beschlussfassung.


